
Erst- und Zweitstimme 

Beide Stimmen GRÜN!  

Erststimme: Du wählst eine Person 

Bei der Bundestagswahl können die Wähler*innen zwei Kreuze auf dem Stimmzettel machen. 

Mit der "Erststimme" wählt man eine*n Kandidat*in aus seinem Wahlkreis. In Deutschland 

gibt es insgesamt 299 Wahlkreise. In jedem davon leben im Durchschnitt 250.000 Menschen.  

Der Kreisverband Heilbronn umfasst zwei Wahlkreise. 

Im Wahlkreis Heilbronn tritt Isabell Steidel für uns an, in Wahlkreis Neckar-Zaber Lars 

Maximilian Schweizer. 

Wer die meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis bekommt, erhält ein Direktmandat und 

kommt als Abgeordnete*r in den Bundestag. Alle anderen Kandidat*innen gehen leer aus. 

So kommen insgesamt 299 Abgeordnete in den Bundestag. 

Durch das Prinzip der Erststimme wird sicher gestellt, dass jede Region im Bundestag 

vertreten ist. 

Zweitstimme: Du wählst eine Partei 

Die "Zweitstimme" - sie ist trotz ihres Namens wichtiger als die Erststimme: 

Denn die Zweitstimme entscheidet über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag – also 

darüber, wie viele der insgesamt 598 Sitze im Bundestag jeweils einer Partei zustehen.  

Vereinfacht gesagt: Hat eine Partei 30 Prozent der Zweitstimmen gewonnen, bekommt sie 

mindestens 30 Prozent der Sitze im Bundestag. 

Mit der Zweitstimme entscheiden sich die Wähler*innen nicht für eine Person, sondern für 

die Landesliste einer Partei. 

Auf dieser Liste stehen die Kandidat*innen, die eine Partei für das Bundesland nach Berlin 

schicken möchte. 

Dabei kommt es auf die Reihenfolge der Kandidat*innen auf der Liste an, denn die Parteien 

entsenden ihre Kandidat*innen im Verhältnis zu ihren gewonnenen Zweitstimmen nach 

Berlin. 

Wer oben steht, kommt eher dran. 

Bei der Sitzverteilung im Bundestag gilt dann folgendes: Zuerst werden die Plätze an die 

Direktkandidat*innen einer Partei vergeben. Dann folgen die Kandidat*innen von den 

Landeslisten. 

Vereinfacht gesagt, kommt die eine Hälfte der Abgeordneten also über die Erststimme in den 

Bundestag. 



Die Gesamtzahl der Sitze, die eine Partei im Bundestag erhält, wird dagegen durch die 

gewonnenen Zweitstimmen bestimmt. 

Daraus folgt: nur die Zweitstimme entscheidet darüber, wie stark eine Partei im 

Bundestag vertreten ist. 

Daher entweder beide Stimmen für GRÜN oder aber auf jeden Fall: Zweitstimme GRÜN! 
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